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desschoppen, Schüblig und Brot, unsere Dienstzeit würdig
abschloss.

Bilanz Im Rückblick ist für uns beeindruckend, welch gute Kame¬
radschaft wir in Kader und Mannschaft hatten, wie der
Dienst mit all seinen Anforderungen, Belastungen und auch
Friktionen gutwillig und einsatzbereit geleistet wurde. Dazu
hat uns der Gesang geholfen, uns erleichtert und beflügelt.
Damals gründeten sich Freundschaften fürs ganze Leben. In

der heutigen pluralistischen Zeit mit auseinanderführenden
Tendenzen sehne ich mich oft nach einem solchen einheitlichen

Kameradschaftserlebnis.

Antreten zur
Entlassung
vor Regierungsrat
Günthard.

Luftschutz und Verdunkelung

Luftschutz

Allgemeines Der Zweite Weltkrieg war der erste grosse Luftkrieg, nach¬
dem die Luftwaffe bereits im Chinesisch-Japanischen Krieg,
im Abessinienkrieg und vor allem auch im Spanischen
Bürgerkrieg (Guernica!) ihre verheerende Wirkung gezeigt hatte.
Im EMD, dem Eidgenössichen Militärdepartement, sah man
diese Gefahr schon frühzeitig kommen und liess deshalb
bereits im Februar 1936 einen «Leitfaden für Selbstschutzkurse

des Luftschutzverbandes» verteilen, indem in einem
«Aufruf an das Schweizervolk!» jedermann, «jeder Schweizer

und jede Schweizerfrau», aufgefordert wurde, «opferfreudig

mitzuwirken, unsere Heimat gegen die feindlichen
Einwirkungen aus der Luft zu schützen Auch der
Luftschutz muss zu einer Angelegenheit der Allgemeinheit
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Um den letzten Satz zu verstehen, sind Präzisierungen nötig:
Zum einen versteht sich von selbst, dass die aktive Luftabwehr

Sache der Armee war. Der (sogenannt passive)
Luftschutz schliesst (gemäss Auflage 1939 der genannten
Broschüre) «nur Schutzmassnahmen in sich, welche die
Wirkung feindlicher Luftangriffe vermindern» (S. 5). Er war
damals in keiner Weise der Armee unterstellt, sondern «Sache
der Zivilbehörden und der Zivilbevölkerung» und hatte zum
Ziel, «bei Fliegerangriffen die Bevölkerung zu alarmieren,
Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten, Störungen des
öffentlichen Lebens und lebenswichtiger Betriebe auf
möglichst kurze Zeit zu beschränken, Gefahren zu beseitigen,
Verwundete zu bergen und zu behandeln und Sachschäden
zu beheben». Durch Bundesbeschlüsse wurden alle diejenigen

Gemeinden, Industriebetriebe, Zivilkrankenanstalten
und öffentlichen Verwaltungen bestimmt, welche eine
Luftschutzorganisation aufzustellen hatten, eben luftschutzpflichtig

waren. Meilen gehörte nicht dazu.

Deshalb kann für Meilen auf diesem Gebiet nicht viel berich- Alarmierung
tet werden. Eine Spur findet sich im Gemeinderatsprotokoll in Meilen
vom 15. Oktober 1940:
«Mit Zuschrift vom 26. September 1940 teilt die Produktion
A.-G. mit, dass inskünftig zufolge behördlich verfügter
Einschränkung des Brennstoffverbrauches von der Benützung
ihrer Dampfsirene zur Alarmierung ihrer Luftschutztruppe
bei Fliegeralarm abgesehen werden müsse. Diese Alarmierung

werde inskünftig bei Fliegeralarm auf telephonischem
Wege avisiert. Falls die Gemeindebehörde es wünsche, könne

sie gegebenenfalls ebenfalls durch ihren Alarmposten
benachrichtigt werden.
Nachdem sich durch die Praxis bisher gezeigt hat, dass bei
Fliegeralarm die Bevölkerung durch die entsprechenden
Alarmanlagen in den Nachbargemeinden hinreichend orientiert

wird und die Gemeinde Meilen selbst nicht luftschutzpflichtig

ist, erachtet es der Gemeinderat nicht als unbedingt
notwendig, anderweitigen Ersatz ins Auge zu fassen. Es
wird daher wenigstens vorläufig auf das entgegen kommende

Anerbieten verzichtet.»

Unter dem leicht dramatisierenden Titel «Brandbomben in
Meilen» berichtete das «Volksblatt» über eine Veranstaltung,

die am 19. Dezember gleichen Jahres in unserer
Gemeinde stattgefunden hatte. Da versammelten sich nämlich
«Behördemitglieder, Feuerwehroffiziere und Mitglieder des
Luftschutzverbandes aus dem ganzen Bezirk zur Besprechung

von Massnahmen zur Verhütung und Bekämpfung
von Brandschäden bei Luftangriffen in nichtluftschutzpflich-
tigen Gemeinden
Anschliessend wurde auf dem Gemeindeplatz die Wirkung
von Brandbomben gezeigt. In einem mit Brettern improvisierten

Dachboden wurden Sprühtöpfe zur Entzündung ge¬

Information und
Demonstration
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©emeinöc TDcileu

Dec jücdi«ci[cf)e 5uftjct)utp'Derbant> füt>rt flic uujerc
©«nwiuöc bei genügender "Beteiligung Gelbjtjcbuty unb
®aomuo(mthurfe bitccb-

A. ©clbftjchu^lmrfc
(5 Hberiöe)

Ï. Rbenö: (Einführung, allgemeines T3cct>a(tcn, 6elbjtfchuh,
bauliche TTlafmahmen.

Z. Rbenö : "Branöfchuh.
3. Rbenö: Die chemifchen ^ampfjioffe (oon Œbemlb«).
4. Rbenö: Die chemifchen "ßampffloffe uuö the* TBicEmng

auf öen meufCblkhen "Coeper.
5. Rbenö : (Ecjte ^ilfeleiftung (o. GamarÜerhRJslehcec).

B. ®asttiasbetifmtfe
(Z Rbeuöe)

"Debonöluug uuö BertDeubung öec Ziollgasmaske,

"Rurs gelb; nad) Beteiligung mich für öleje Rutfe
ein kleines Rursgelö erhoben.

Rnmelöungeu finö ÏU richten an öie ®emeinöecats>
hanjlei TTleilen. Die Rursöalen mecöen fpcitec bekannt/
gegeben. ©emeinöcrat TDeilen.

uftjcbufykuvs
leiten

((Selbftfcbufjüurs für öie SiüUbcDÖtbcrung)

?UC5abcn6: ÏDonfag, öen 8. 3onuar 4940,
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fd)ut[)aufc5 Dorf.

:sgd6; 5v. \ —
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als <£cilnct)mer. IDeitere Enmetöungeu
nimmt öie (BcmemöerafsCartzlei TDeUeti

entgegen.
Der ®cmcin6crot.

teilen fiuftfäuft
îontag, ben 20. Februar 1940, 20 Ufjr, int „£002«"

Dorfilljning bes 3i(mes

Sie fd)fi&en rote uns?
iîilm bes Eibgen. Cuftfcfjn^Derbanbes

Dlit Déférât non 5rï. Dr. Sînlfer, 3ürid).

Eintritt'f r ei!

Den Söcfttd; empfiehlt Der ©emeinberat

51 p p c 11 bes ©encrais..
Der moberne 5vricg trifft aud) bas Çnnterlûitb. 5Bic

bic Grince an ber Scant, fa nuifj bas ganze 'Dolli liraftooll
ftnnM)nltcn.

Der Cuftfdjutj mill unb bann — Sinitlanb ;bcrocift
es — Derluïte an £eben unb ©lit uerfjinbern ober bodj'
ftarli Ijerabfclfcn.

oilier jeift, folangc nod) 3eit iff, imifj gcbanbelt mcr*
ben: Derbunlielung, Entniinpelung — gegen Eingriffe ©nsJ
maslien unb

m o g I i cf) ft a i e I e *'6 d) u tj r ä it nt c

Der (Sonera! : Emifan.

©emcinbc 9KeHett
Deftcllimgen auf

SattbfMe
j«r Errichtung non Splitterroebren

oor £u[t[d)ufjrfiunicn, ^cllerfenflern uftu. können auf ber ©('
ni c i n be ra ts ha 115 lei gcniadjt ruerben. Abgabe ^iim Sell111'

fioftenpreis.

Dleilen, ben 17. Diai 1940. Der ©emcinbernb

IIIIIIMItlllllllllltlllllllllNIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIlMlllllltNllllllllllltllltllllllllHIIIIIIIIilltHMIlllllMlttNllllilllltllllllKIIIIMIIIIIIIMKIIMIilllliM

©emeittbe SWeilen
Die Deoölkerung roirb f)iermit angeftd)ts ber brofjenben

©efatjren unb ber in oom Kriege überzogenen Cänbern gc*

machten Erfahrungen bringenb crfudjt bio

Eftridje zu entrümpeln.
Detr. weiterer Dta&nahmen zum Sdjuij con £eben unb

©runbeigentum, fei auf bas jiingft jeber Sninilie ^ngeftelltc
Dterfcblatt bes Eibgen. Dîilitarbcpartenicnts „fiuftfrfpiÖ" nad)

legten ^ricgscrfahningen oerroiefen.

3m meitern fei baron erinnert, bafj

£uftfd)upQuten in 9Jîetien
fofern fie ben cibgenöffifd)en Dorfdjriften entfpredjen unb

in befonbers gcfüf)rbetcn 3oncn liegen,, bis z» 3 5 ^ragent

fuboentionicTt roerben. plane unb 5voftenbcred)=

nungen fjicfiir, finb ber ©emcinberatshanzlci .cinzmeidjcn.

Die il en, ben 30. Dîai 1940.
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bracht, die annähernd die gleiche Wirkung wie Brandbomben

haben. Deutlich erkannte man, dass es falsch und
gefährlich ist, Brandbomben mit Wasser zu bekämpfen. Bei

Verwendung von trockenem Sand hingegen ist rasch
gelöscht. A.»

Sandvorräte Zweieinhalb Jahre später findet sich im «Volksblatt»
(19.3.1943) als Abdruck aus dem Organ des Schweizerischen

Luftschutzverbandes die aus Kriegserfahrung genährte
zusätzliche Information, «dass Brandbomben nicht nur in

den Estrich einfallen können, sondern auch den Estrich
durchstossen, von oben und seitlich durch die Fenster in die
Wohnräume der Häuser, vom obersten bis zum untersten
Stockwerk einschlagen können. Damit hat sich die zentrale
Sand-Reserve nicht mehr als zweckmässig erwiesen.
Nur rasche, zweckmässige und unerschrockene Bekämpfung

der eingefallenen Brandbomben, oft sind es mehrere,
vermag einen Erfolg zu erzielen. Um die notwendige Raschheit

aber zu erlangen, ist es erforderlich, überall im Hause,
auf dem Estrich, im Treppenhaus, in der Wohnung, kurz in
jedem Winkel Sandreserven anzulegen. Vielleicht muss neuer
Sand beschafft werden, um die empfohlenen kleinen
Sandreserven zu schaffen. Warum denn nicht? Ist das Haus nicht
20 oder 50 kg Sand wert? Der Sand braucht nicht frei zu
liegen, er kann, er soll sogar verpackt sein.
Man störe sich nicht, dass auch einmal in einem Schlafzimmer

drin ein Papiersandsack zu finden ist, schliesslich leben
wir in einer Zeit, in der wir keine Nachtstunde sicher sind, ob
wir vielleicht froh um unsern Luftschutzsand werden.»
Um für den Fall eines Brandbombenabwurfs dem Feuer
weniger Nahrung zu bieten, erliessen die verantwortlichen
Behörden - wie S. 31 ersichtlich - in Abständen Aufrufe zur
Entrümpelung der Estriche.
Ohne das unendliche Leid gering achten zu wollen, das die
von den grossen Bombardementen des Zweiten Weltkrieges
betroffene Bevölkerung erlitt: die Vorstellung, zumindest
gegen Brandbomben mit Papiersäcken voller Sand erfolgreich
vorgehen zu können, muss uns angesichts heutiger kriegerischer

Mittel geradezu harmlos vorkommen.

Luftraum- Immerhin: Rein theoretisch blieb die Gefahr des Bombar-
verletzungen diertwerdens auch bei uns nicht, wie folgende Liste der Luft¬

raumverletzungen in der weiteren Region zeigt:

1940 30. 6. Abwurf englischer Brandbomben auf der Hohen
Rone.

15. 11. Absturz eines deutschen Bombers beim Sihlsee.
22. 12./ Bombenabwürfe durch englische Flugzeuge auf Zü-
23.12. rieh.

1943 17. 5. Bombenabwurf durch engl. Flugzeuge auf Zürich.
4. 10. Abwurf von Brandbomben am Irchel.



9.11. Bombenabwurf amerikanischer Flieger auf Kraft¬
werk Eglisau und Rheinbrücke Diessenhofen.

26. 2. Absturz eines englischen Bombers beim Sihlsee. 1944
1. 4. Bombardierung von Schaffhausen durch amerikani¬

sche Flugzeuge.
13. 4. Absturz amerikanischer Bomber in den Obersee

und im Wäggital (Abschuss).
24. 4. Absturz amerikanischer Bomber bei Baltenswil und

in den Greifensee (Abschuss).
20. 7. Absturz amerikanischer Bomber u.a. bei Weisslin¬

gen und Effretikon.
9. 9. Angriff amerikanischer Jagdflugzeuge auf Eisen¬

bahnzüge bei Rafz und Weiach.
22. 2. Mehrfacher Bombenabwurf und Bordwaffënbe- 1945

schuss durch amerikanische Flugzeuge auf Rafz,
Stein am Rhein und 9 weitere Ziele.

4. 3. Bombenabwürfe durch amerikanische Flugzeuge
auf u.a. Zürich.

(Quelle: «Bericht des Chefs des Generalstabes .» und
«Volksblatt».)
Und auch wenn es nicht der Schweiz selber galt: Das
nächtelange unheimliche Brummen der schweren alliierten Bomber,

die die Schweiz in grosser Höhe überflogen, um zum
Beispiel Friedrichshafen am Bodensee zu zerstören, hat auch
unsere Bevölkerung beunruhigt und selbst Kleinkinder aus
dem Schlaf auffahren lassen. Das «Volksblatt» vom 9. Juni
1944 weiss zu berichten, «dass auf etwa drei Quadratmeter
eine Brandbombe in der Stadt einfiel». Ein seltsames Vibrieren

lag in der Luft, das auch bei uns die Scheiben leicht erzittern

lassen konnte. Und während das Gedröhn der Bomber
wiederkehrte, hellte der Himmel gegen Nordosten seltsam
auf, längst bevor es Zeit gewesen wäre zum üblichen
Morgengrauen.

Verdunkelung

Die Verdunkelung, das heisst Abschirmung nächtlicher Licht- Allgemeines
quellen gegen aussen, war einerseits eine neutralitätspolitische

Massnahme - darauf wird zurückzukommen sein -,
andererseits gehörte sie im Gefolge der aktiven Luftabwehr
und des Luftschutzes in den Kreis des Selbstschutzes der
Zivilbevölkerung. Sinn und Zweck einer so verstandenen
Verdunkelung wie auch deren Handhabung werden im bereits
zitierten «Leitfaden» S. 7, wie folgt umschrieben:
«Die Verdunkelung hat den Zweck, fremden Flugzeugen zur
Nachtzeit die Erkennung von Ortschaften und besonderen
Anlagen sowie überhaupt die Orientierung zu verunmöglichen

oder zu erschweren. Sie wird bei Kriegsgefahr für das
ganze Land\ also nicht nur für die luftschutzpflichtigen
Gemeinden, angeordnet. Beleuchtungen und andere Lichtquellen

im Innern von Wohnhäusern und sonstigen Räumen oder 34



Gebäuden jeder Art sind nur gestattet, wenn Vorkehrungen
getroffen sind, dass keine Lichtstrahien nach aussen dringen.

Die Abschirmung nach aussen ist so zu wählen, dass
im Innern der Gebäude möglichst normale Beleuchtung
belassen werden kann. Kann die Innenbeleuchtung nach aussen

nicht einwandfrei abgeschirmt werden, so muss sie
durch abgeschirmte biaue Hilfsbeleuchtung (blaue Birnen)
ersetzt oder auf Arbeitsplatzbeleuchtung reduziert werden.
Bei Häusern, in denen starker Verkehr herrscht, wie z.B.
Wirtschaften, Warenhäusern usw., sollten bei den Türen, die
ins Freie führen, Lichtschleusen angebracht werden. Als
Lichtschleuse kann der Hausgang oder ein Teil desselben
verwendet werden. Dort, wo kein Hausgang zur Verfügung
steht, wird aus Holz oder mit Vorhängen innen oder aussen
ein Verschlag hergestellt, der nach innen, oben und aussen
lichtundurchlässig ist. Damit kein Lichtschein vom Innern
des Gebäudes nach aussen dringt, dürfen nie beide Türen
der Lichtschleuse (Vorhang) gleichzeitig geöffnet werden.
Zum Abschirmen von Fenstern und anderen Lichtöffnungen
können lichtdichte Stören oder Läden verwendet werden
(MolletonstoffWachstuchstoff, Hotz, Leder, Metall etc.).
Jegliche Aussenbeleuchtung, wie auch Schaufensterbeleuchtung,

Lichtreklame, Flutlichter und Hausnummernbeleuchtung

etc. ist verboten.»

Übungen Im Sinne frühzeitiger Vorbereitung hatten die ersten Verdun¬
kelungsübungen bereits vor dem Krieg stattgefunden, die
ersten schon 1937. «Dabei brachten die Einwohner den
behördlichen Anordnungen im grossen ganzen Verständnis
entgegen. Nur an ganz vereinzelten Orten drang noch etwas
Licht in die stockfinstere Nacht hinaus, die durch das neblige
Wetter noch dunkler war als sonst. Einen seltsamen
Eindruck hinterliessen die nur langsam fahrenden Eisenbahnzüge.

Das Kursschiff hatte viel Mühe, den Landungssteg zu
finden, da auch dort keine Lichter brannten. Der Autoverkehr

auf der Seestrasse war schwach, ebenso sah man nur
wenige Radfahrer; alles musste mit blauem, nach oben
abgeschirmtem Licht fahren. Wer von den Leuten nicht auf die
Strasse musste, der blieb lieber in der warmen Stube und
ging frühzeitig zu Bett.» (Hans Frey)
Die erste Übung nach Kriegsausbruch wurde in Meilen am
14. November 1939 abgehalten. Die Kontrolle durch die
Feuerwehr ergab 31 mangelhafte Einrichtungen «leichteren
Grades». Es wurde festgehalten, dass Blaulampen ohne
Abschirmung den Anforderungen nicht zu genügen vermögen.
Gravierende Vorstösse wurden keine gemeldet.
Über die Vorbereitungen zu einer späteren Übung erfahren
wir aus dem Gemeinderatsprotokoll vom 23. April 1940:
«Mit Kreisschreiben No. 378 vom 19. April 1940 teilt die
kant. Luftschutzstelle in Zürich mit, dass auf Befehl des
Generals Ende April 1940 Verdunkelungs- & Alarmübungen

35 stattfinden. Sie sollen dazu dienen, die Bereitschaft der Be-



O LI if

mird Bestellungen ernten \

leileti. $ertaMiin§.
Das 3eid]cn gu ber in ben nad)ftcn Sagen burcßjpifüßren-

ben Aerbunkclung roirb am er[lcn Sage, an bem biefelbc an-
georbnet roirb, burd)

©eläute mit fämtlirfjcn £?itd)engIo(ften
Don 12.45 bis 13 Ußr bekanntgegeben.

Das 3eid)en gill für eine Serbunftelung, bie jroci Tïddjte
bauert, b. 1). cr[t am Aîorgcn bes brillen Sages mieber auf-
geßoben roirb.

^Heilen, ben 24. April 1940.

Der ©emeinberat.

3lus tient Sejirfe.
- - Die 33 e r b u n fc c I it n g ift fiir Donnerstag imb

Freitag angeorbnet roorben. £>eiite Frcifag finben ^ubcin
nod) Fliegeralarme ftatt, bie in unterer 9îadjt>orjcf)aft bie

©emeinbe Hetikon betroffen. — Die erfte Aerbunkclungs-
naeßt rourbe roiber ©rroarten red)! bunkel, ba [id) ber $im=
me l mit regent teuerem ©croölk 'überwog, bas bann einen
(eiber nur knappen, aber willkommenen Früßlingsrcgcn fal-
(en ließ. — Die ierbunkelung mürbe im Allgemeinen gut

bitrd)Qcfnur ßic imb ba blißte ein Vußtftraß'l bitrcß bie

9Iarf)t, ßerrüßr-enb uon uergeßlidjen 9Kenf<f)en, bie in nnoer-
bunkelten SRiiumen £id)t nuußten. ©in einziges folcßes £id)t=
lein ift bann ftunbcniocit jUßtbar unb kann.' int ©rnftfall ;dcr-
ßeerenbc Wirkung ßaben. Kontrollpatronillen ber prtsfoucr*
toefjren ober VujtfdjiißovgamfaHoneu maeßten in Sailen
m ange llja [ter Acfbunkclimg bie belr. S)ausl)cmol)ncr auf-
mcrftfnm unb „erteilten Ouït sur 35erbeffenmg ber £id)tab=
[djirmnng. denken mir baran, :baß bie Kölker ber krieg-
fiif)rcnbcn Cänber fdjon feit arijt THonutcn im näd)tlid)en
Dunkel leben nüiffcn, unb fügen mir uns ber aiocinädjt*
lirijen Hnbequemlirijlteit in ber auuerfieß fließ en Hoffnung,, baß

uns ernftcre OJlaßnaßmen in biefer SMnficßt erfpart bleiben.

eibgeiiDtientdiflli
A a ß n u n b ^ o ft bei 33 c r b u n h e l n n g unb

Alarm. *51 lie öfjcntlidje betriebe unb 3?crroattungcn nef)-

men an ben beoorfteßenben 33crbiinkclungs= nnb Alarmiilntn-
gen teil. Gie ßaben bie Aorfcßriftcn in glcirfjcr A5eife tyi
befolgen mic bie Acoölkcrnng. Die ^5SS.*Gd)alter roerben

für bie Dauer bes Fliegeralarms gefd)loffc]i unb ber 3uficl(*
bienft unlcTbrodjen. Die Aimbesbaßncn unb übrigen .lirons*
portanftalten führen .itjrrc Slurfc fahrplanmäßig aus. Aei
Fliegeralarm mirb jebod) bie Faßrt ooriibcrgcßcnb unterbrodjen.
"Die Aaßnßöfc biirfen mäl)renb bes Alarm^uftanbcs nid)t oer-
laffen unb nid)t non außen ßer betreten merben. Die Acoöb
hcrung roirb bringenb crfud)t, bas Cuftfdptßmcrkblatt genau
burd)5ufef)cn nnb bie Hebungen oorfdjriftsgemüß mitjumadjen,
bamit es im ©rnftfall keine Acrmrmuig gibt.

Rnkrm R/^rîrsrf in Hpurfccrsrhan 7

3Bi<ßt i g e Acröunkclungsuorfcßriftcn.
Außcnbcteucßtmigen aller Art, insbefonbere audj Sicßtr
men, finb oerboten. Oîur bie amtlUßcn 9iid)tlampen fini
läffig. 2. Snuenbelcudj.tungeu miiffen fo abgefeßirmt
baß kein Cießtftreifen nad) außen tritt. Unabgc[cß.irmte£Rä
bie and) roäßrenb ber Aerbunkelung ntdjt benüßt me

miiffen gegen una bfieß fließ es ©infeßalten bes Fidjtes 51

läffig geftdjert fein, flaues £id)t muß und) außen eben

abgefdjirmt fein, aueß in ben Sreppeußaufern. 3. Fußgc
ßaben bie Srottoirs ober, roo [olcß.c feßlen, bie Straßjgi
511 beniißen nnb jebes ^crumftcßeu obe;r unnötige ß
Itercti ju unterlaffen. Acfonbcrc 33orfi<ß;t ift fxim II
[<ß.reiton ber Straßen geboten. 4. Safd)cntampen biirfc
cinjelncn nur mit abgeformtem blauen £id)t uermenbet
ben. 3Btberßanblungen ßaben bie ,3>efcß:lagnaßlme be:r

fd)cnlampc gur Folge. 5, Faljrjeuge biirfen nur mit fc
eßer nbgefcßirmter blauer 33cleud)itung faßren ober ftati
reu. Aorfießtigcs 35erßalten ift uncrläßlidj, namentlicß
für Olabfaßvcr. Diic ©cfeßiroinbigkeitcn finb inbeffen ßj

öufeßen. 6. 3m 93ereicß.c ber ©ifenbaßueu (AaßnßÖfe, ;
Olioeauübergängc ufm.) ift gauj befonbere 35orficßt am ^3
7. A3ibcrßanblimgen merben gemäß OJlilitärftrafgefeß
Strafoorfdjriften für ben paffioen £uftfcßuß gcnßnbet.

Scjirh Sütcitcn.

35erbuithelung.
Der General hat für die ganze Schweiz ab 7.

vember 1940 bis auf weiteres die Verdunkelung befo]

Der Verdunkelungszustand beginnt jeden Abend
22.00 Uhr und dauert bis zur Morgendämmerung. Die

dunkelung ist am Morgen solange aufrecht zu erhalten
das Tageslicht künstliche Beleuchtungen im Freien über

Sämtliche Betriebe (Industrie-Betriebe, Werkstä
landwirtschaftl. Betriebe etc.) haben vorschriftsgemäss
verdunkeln, soweit die Arbeitszeit, einschliesslich. Reinig
in die Verdunkelung fällt. Dies gilt auch für alle kri
Wirtschaft!, wichtigen Betriebe.

Die Bevölkerung wird ersucht, diesem Befehl st

Nachachtung zu verschaffen. Die Gemeinden sind

pflichtet, die Verdunkelung streng zu überwachen.

Strafverfolgungen erfolgen nach den Bestimmungen
Militärstrafgesetzes und der Vorschriften über den pass
Luftschutz.

Meilen, den 7. November 1940.

Für die Gemeinderate dt
Bezirkes Meilen;

Gemeinderatskanzlei Meile

$erein${j(W5 leilen
'/»lO Hßr : SBiebetbegfnn bet
6onni«ßöftf)uI« für SVinbec oQec

SUtersflufert.

6onntng 2 Ufjc ^Irebfgt.

Gleiten.
fVnnUrf, frit*#

Gesucht
In Meilen grössere, sonn!

WOHNUN
mit allem Komfort und Zufc

Evtl. auch Efnfamllienhai



senden. Die Bedingungen ihrer Annahme (Werl. Art
der Einreichung sind im Schweiz. Handclsamtsblalt

vom 3. Dezember 1940, Nr. 284 publiziert worden
und können bei der unterzeichneten Verwaltung
erfragt werden (Tel.42600; intern 671).

4. Zahlungen mit Wehropfergutscheinen werden vom
16.- Januar 1941 an nur noch von der Zürcher
Kanfonalbank (Hauptsitz u. Eilialen) angenommen.
Zürich, den 6. Januar 1941.
WalcKcplolz 1

tfehroplerverwaltung des Kantons Zürich.

üfdlfti
Ber&Mti&elittfi

©.ic Kontrolle her 33crbunkefung buref) bic ©emeinbe-

jei i)Qt ergeben, bah in jüngster 3eit bem com ©cneral

6. Oîoocmber 1940 ertaffenen 33erbunkclungsbefchf nid)t

alt in bem ©Iahe 3rofgc geleitet roirb, roic es in ben

)unketungsDor[rf)rificn ocrlangt roirb.

©ic Sender ber beroof)ntcn ©aume müffen non 22 Ufjr

6 U^r unbebingt fo oerbunkett werben, bah kein Eidjt

aufjen bringen kann. 3n Räumen, beren 5en[tcr nid)i

unkclt roerben können, finb bie ©tiifjfampen aus5u(d)rau-

ober bie CictjtfdKiltcr p bfodîieren. ©uhenbctcutfjtungcn

blaue kirnen) finb oerboten.

Ota<f)bem Säumige bisher nad) ©10glid)keit miinblid) auf

kr aufmerhfam gemacht roorben finb, gilt biefc ipnibft-

an als
lefcte ©ialpung!

©ic ©inmofjncr roerben erfucf)f, bie Wirkung if)rcr 33er-

kclungsmafjnahmen nad) 22 ZU>r non allien i^cr 511 übereil.

3kf)lbare roerben inskünftig nad) ben 35orfd)"riftui bts

ioen £uftfd)utjcs gebiifet ober in hraffen Fällen militär-
;red)tlid) oerfolgt.
©Teilen, ben 6. 3anuar 1941,

© et ©cmcin bcral

teilen. Berititnieliin!.
©te 33erbunhelung roirb in tester 3eif oielerorts ;fef)r

gelhaft unb nndjläfftg burdjgefüljrt.

©te VcDölhenmg "roirb bcsf>alb ermahnt, ben Verbun-

tigsoorfdjriften oetmehrte ©ufmcrhfamkeit jp fdjenken.

©erbunkelung beginnt bekanntlich gegenwärtig um 23.00

enbigt um 05.00.

©s erjotgew in näd)fter 3eit roieber Kontrollen. 5et)te

müffen mit 33ufce beftraft roerben.

ÜHeilen, ben 3. 3uni 1942. ©er ©emeinberat.

fttitnncmnftnlntiir «WÜ«.

ïjausftauen
Hitpapier beute ein mistiger
für 6ie fd)meisetijcf)e Bolfcsmidfcbaft.
Gammelt ôabet jeôen Jetten Hlfpapier.

kleine TOübc! ©rojser Thikcti!

Seprfe Ädle«
SerlirtetaiiMirfdriflei
©er ©enernl hat hie ©aucr ber 33er bu ti k e [ un g mit

333ir(tnng gb 1. 3fpril 1943 oon 21.00 Utjr bis 04.00 Uhr
fcftgcfcfct.

3Iuf ©runb gcinndjtcr ©rfafjnmgen fhU bas eibg. ©tili-
tärbepnrtcment eine Ülcnberung unb ©rgänpng ber Verfügung

oom 5.10.1937 betr. bic ©cgetung bes Strahcnoer-
kcfjrs im Euftfdjntj "oerfügt unb biefe ©cnberungen, bic in
erfter 2inic für bic 33erkcfjrsfid>erheit getroffen roorben finb,
auf 1. 9lpril 1942 in Kraft gefetjt.

0ür OTotorfatjr^cngc unb Straftenbahnen finb an 6tcl(e
ber blauen 33cleud)tung weifte £id)tquellen pgclaffen, oor-
ausgefetjt, baft bic £id>t[traf)ten oon oben nidjt wahrnehmbar
finb unb bie Vlenbung entgegen komme über 3kif)r5Ciige ober
33a[fantcn ansgc[d}to[fen ift. Sofern nidjt befonbers
kongruierte ©bfdjirmlampcn oerwenbet roerben, finb bic be-

ftefjcnbcn Scheinwerfer in tyaltblarer' ©5eife fo 511 oerbcdien,
bah nut ein n>nagrcd)ter Sdjlift non 2 3m. $)ötje frcibleibt.
©as aus bic [cm Sehl ift austretenbe £id)t barf roe ber nad>
-oben nocfy bircht nacl) t>otne, Jonbern nur fcfjrräg abwärts
auf bie 2haf)rb!iTl)n ftrafjlfcn.

©ie auf öffentlichen 6trahen unb ^(äften parkte-
renben Sahr&euge (5afyrräbcr ansgefchloffen),müffen
mit fd>road)en, blauen ©Turkierlicftitcrn oerjeften fein, ©tefe
<r)lffsbeteud)tungen bürfen nieftt auf mefjt als 500 OJteter

waf)rnef/mbaT fein.

OTotorfofc ^aljr^cuge, aller 31rt, namentlich ipfetbe, fo-
ro'ie anbete Smfjrroerkc unb ^ahrraber, müffen mit
[djiroadjer blauer 33^leuef]itung fafjrcn unb bürjtn
nor allem nidjt blcnbcn.

2 a f d)ie n - unb anbere f)a n b la m pen biitfen litt
dreien nur nerroenbet roerben, roenn iljr £id>t blau 1111b

fçhroad) ift. Eidjitftrahl foil nut nad) abroärts
gerietet roerben.

Ucberall roo blaue S£atbc ber 33eleud)tung oorge-
[d>rieben ift, finb 3:arbtünnngen, rote 3. 33-. niolett, Ijctlbtau,
grün ober rot, oerboten.

©ie ©emclnbcbcl)orbcn finb oerpflidjtct, mit allen il)nen

jur 33er|iigung fteljenben DJUttetn bafiir 51t forgen, bah hie
3îerbiiiikc[ùngouor[d)i'ijten eingehalten werben.

Ve^üglidj. kleinerer 33erbunkelungsmängel (,v 33. unge-
uügcnb ocrbunkcltc 3knftcr) crlaffen bic Kontroltorgane an
Ort unb Stelle einmalige münbltdje UJla.l) 11 it n ge 11.

©robe 33crftühe gegen bie Verbunkclungsoorfdjriftcn (klcnd)-
tele 3tn[tcr k.) werben »erzeigt 1111b mit ber gc[ehlid)cn
9)1 i n i m a l b u h « « o » 3 r- 1 0 — gcaljnbet, wobei im 93ie-
bcrljotungsfatte oer[d)är[tc 33u[ie eintritt, odjriftlidje 33er-

roarnungen werben nld)t meljr evlaffen.

©leiten, ben 1. 9(pril 1943.

3iir bie ©emeinberiite bes> 33ejirkC5 ©leiten:



völkerung zu vervollständigen und den Truppen Gelegenheit
zu Übungen bieten. Der Beginn der Verdunkelungsübung,
die 3 Tage dauert, wird am Morgen des 1. Tages im
Frühnachrichtendienst durch die Landessender bekannt gegeben.

Die Gemeinderäte haben dafür zu sorgen, dass sämtliche

Einwohner der Gemeinde über die Anordnung der
Verdunkelung orientiert sind. Die Behörden werden demgemäss
verpflichtet, bis Ende April die Radiomeldungen zu verfolgen.

Am Vormittag des 1. Tages ist der kant. Stelle von
sämtlichen nichtluftschutzpflichtigen Gemeinden im Kanton
Zürich telegraphisch mitzuteilen, ob sie den Verdunkelungsbefehl

durch das Radio entgegen genommen haben.
Nach reiflicher Diskussion über alle Vor- & Nachteile der in
Erwägung gezogenen Bekanntmachungsmittel beschliesst
der Gemeinderat in der Gemeinde Meilen am ersten
Verdunkelungstage den Verdunkelungsbefehl durch Läuten mit
allen Glocken von 12 Uhr 45 Minuten bis 13 Uhr sowie durch
die Schuljugend bekannt machen zu lassen.» Ein Bericht
darüber erschien in der Zeitung (vgl. S. 36, 1. Spalte).

Ernst und auf Dauer galt die Verdunkelung ab 7. November Offizielle
1940. Der Armeestab begründete die neuen Anordnungen Einführung
zuhanden der Presse wie folgt; «Bis anhin wurde die normale
Beleuchtung aufrecht erhalten, um das schweizerische
Gebiet nachts zu kennzeichnen und auf diese Weise dazu
beizutragen, dass unser Luftraum durch die Flieger der
kriegführenden Armeen respektiert wird. Jedoch dient die normale

Beleuchtung ebenfalls der Orientierung der Piloten, wenn
sie entschlossen sind, sich nicht um die schweizerische
Neutralität zu kümmern. Es erscheint deshalb heute als angezeigt,

die Verdunkelung bis auf weiteres anzuordnen. Die
Schweiz trifft diese Massnahme und nimmt die sich daraus
ergebenden Risiken deshalb auf sich, weil sie die Erleichterung

kriegerischer Handlungen irgend welcher Art verhindern

will.»

Die Verdunkelung galt bis zum 12. September 1944. Laut Aufhebung
amtlicher Mitteilung wurde sie dannzumal aufgehoben «im
Interesse der Sicherheit unserer Bevölkerung und insbesondere

zum Schutz des Grenzgebietes. Die Lage hat sich
gegenüber früher insofern verändert, als neuerdings beide
kriegsführenden Parteien unmittelbar an unserer Grenze
stehen. Die Aufhebung der Verdunkelungsvorschriften ist
somit möglich, ohne gegen den von der Schweiz streng
beobachteten Grundsatz der Gleichbehandlung der Kriegführenden

zu Verstössen. - Die Verdunkelungseinrichtungen sind
so in Bereitschaft zu halten, dass die Verdunkelung jederzeit
sofort wieder angeordnet werden kann.»

Das ganze System der Verdunkelung hätte selbstverständ- Kontrollen und
lieh ohne Kontrollen nicht funktioniert. An den meisten Or- Strafen
ten erfolgte sie durch Angehörige des Luftschutzes (wenn 38



es sich um luftschutzpflichtige Gemeinden handelte) oder
der Ortswehren, in Meilen hingegen durch den Polizeivorstand

und die Gemeindeweibel, wie der Gemeinderat im
März 1943 nochmals ausdrücklich beschloss.
Eine gewaltig vorbeugende Wirkung erzielten diese Kontrollen

allerdings nicht, wie die vielen öffentlichen Ermahnungen
(vgl. S. 37) und die vielen Strafen zeigen, die der Gemeinderat

verhängen musste. Neben Übertretungen des
Motorfahrzeuggesetzes (des heutigen Strassenverkehrsgesetzes) und
der Polizeistunde waren Verstösse gegen die Verdunke-
lungsvorschriften der häufigste Anlass zu Bussen; pro
Gemeinderatssitzung wurden bis zu 17 Fälle geahndet, wobei
es auch kombinierte Delikte gab, wie das Fahren ohne blaue
Verdunkelungsbeleuchtung. Als besonders grosse Schlaumeier

kamen sich diejenigen vor, die «bei Betätigung der
Hausglocke durch die Kontrollorgane... das Licht lösch(t)en,
ohne zu öffnen oder zu erscheinen» (übrigens: wie
«erscheint» man, ohne zu öffnen?), was dann aber dazu führte,
dass man es behördlicherseits das nächstemal nicht bei
einer Verwarnung bewenden liess (März 1941).
Meilen scheint die Strafmassnahmen im allgemeinen eher
etwas large gehandhabt zu haben: Der Polizeivorstand
brachte zwar von einer Bezirksveranstaltung die Empfehlung
mit nach Hause, «bei klaren Übertretungen» keine blossen
Verwarnungen mehr auszusprechen, sondern die Mindestbusse

von Fr. 10.- plus Kosten zu verhängen (März 43), aber
der Gemeinderat sprach «entgegen den klaren gesetzlichen
Vorschriften» weiterhin auch Bussen zu Fr. 5.- aus, was zu
einer Rüge des Statthalteramtes führte. Meilen versprach,
sich zu bessern (Mai 1943), und bis zur Aufhebung der
Verdunkelung im September 1944 hören wir von keinem gravierenden

Fall mehr.

Veranstaltungen Von den Auswirkungen der Verdunkelung auf die Bevölke¬

rung im allgemeinen war im Zusammenhang mit den ersten
Übungen bereits die Rede. Im besonderen mussten diese
Vorschriften natürlich bei öffentlichen Veranstaltungen
beachtet werden. So stand zum Beispiel in der Vorankündigung

eines Kirchgemeindeabends der spezielle Hinweis:
«Der Abend soll um 19.30 Uhr pünktlich eröffnet werden,
damit er spätestens eine halbe Stunde vor Beginn geschlossen

werden kann.» (Januar 1941). Einmal sah sich deswegen

sogar die politische Gemeinde zu einer Terminverschiebung

veranlasst, wie das folgende Zitat aus dem
Gemeinderatsprotokoll zeigt:
«No. 464 Verschiebung der Gemeindeversammlung.
Die vorerst auf Donnerstag, 10. Dezember 1942 vertagte
Gemeindeversammlung muss nunmehr zufolge der
vorverschobenen Verdunkelung und mit Rücksicht auf den
Umstand, dass in der Kirche eine entsprechende Einrichtung
nicht gut möglich ist, auf Sonntag, 13. Dezember, nachmit-

39 tages VA Uhr vertagt werden.» (17. November 1942).
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